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Mitgliederversammlung Tennisclub Ziegelhausen e.V. 

Protokoll 

Teilnehmer Vorstand: Dr. Frithjof Kublik, Thomas Bischof, Wolfgang Weis, Martina 
Gaisser, Sandra Frey (fehlt entschuldigt) 
Mitglieder: Mitgliederliste zur Unterschrift aller anwesenden und 
stimmberechtigten Mitglieder (23) wurde zur Unterschrift vorgelegt; zzgl. 1 
schriftliche Vollmacht (siehe Anlagen) 

Protokoll Vorstand TCZ (Martina Geisser, Thomas Bischof) 

Ort TC Ziegelhausen, Clubhaus 

Datum, Uhrzeit 19.03.2024, 19:37 bis 21:54 Uhr 

 

Mitgliederversammlung Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig 

    Tagesordnungspunkte 

1. Feststellung der Agenda und zur Beschlussfähigkeit 

2. Berichte 

a. Bericht 2022 

b. Bericht 2023 

i. sportliche Schwerpunkte 

ii. Schwerpunkte der Vorstandstätigkeit 

iii. Jahresabschluss 2023 (Zahlen und Analyse) 

iv. Kassenbericht 2023 und Bericht der Kassenprüfer 

v. Entlastung des Vorstands 

3. Jahresplanung für 2024 

a. Wahl der Sport- und Jugendwartin 

b. Investitionen, Reparaturen, Fördermittel 

c. Budgetplan 2024 

d. Betrieb Clubheim und Tennisanlage 2024 

e. Neue Helferkoordinatoren 

f. Vorläufiger Zeitplan für 2024 und erste Helfertage 

4. Finanzen für 2024 

a. Erhöhung des Zahlbetrags für nicht geleistete Helferstunden von 12 auf 15 € 

b. Sonderumlage 2024  

5. Neue Mitgliedsbeiträge und neue Beitragsordnung ab 1.1.2025 

a. Erläuterung und Beschlussfassung zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab 2025 

b. Ermäßigte Mitgliedsbeiträge werden in allen relevanten Vertragstypen auf maximal 

25 Jahre begrenzt (in dem Kalenderjahr, in dem ein Mitglied 26 Jahre alt wird, ist 

eine Ermäßigung nicht mehr möglich) 

c. Proaktive Nachweispflicht bei ermäßigtem Mitgliedsbeitrag 

d. Bestätigung der Beitragsordnung 2024 

6. Satzungsänderungen 

7. Feier zum 50-jährigen Bestehen des TCZ 

8. Sonstiges 
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TOP  Zuständige 
Person 

Termin 

1 Der 1. Vorsitzende begrüßte als Versammlungsleiter die Mitglieder; 
es wird festgestellt, dass fristgerecht und ordnungsgemäß mit 
obiger Tagesordnung eingeladen wurde und die 
Mitgliederversammlung mit 24 stimmberechtigten Mitgliedern 
(inklusive eine Vertretungsvollmacht) beschlussfähig ist. 

  

2a Bericht 2022  
Wolfgang Weis erläutert, dass der Abschlussbericht noch beim 
Steuerberater liegt. Der Agendapunkt wird daher heute nicht 
behandelt. 

  

2b 
I bis 
iii 

Berichte 2023 
Der 1. Vorsitzende berichtet über die Vorstandsaktivitäten im 
abgelaufenen Jahr 2023, die Sportwartin erstattet den sportlichen 
Bericht, der 2. Vorsitzende berichtet zu Jahresabschluss und 
Kassenstand. 
Die Berichte sind als Anlage beigefügt. 
Die Berichte werden in der Mitgliederversammlung besprochen 
auftauchende Fragen werden beantwortet.  
Die finanzielle Situation des Vereins wird vom Vorstand als 
schwierig bezeichnet. Dennoch konnte in 2023 (noch) ein 
ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb aufrechterhalten werden. 
Reserven waren jedoch keine vorhanden. 

  

2b 
iv 

Kassenbericht 2023 und Bericht der Kassenprüfer 
Der Finanzbericht für 2023 wurde vom Vorstand bereits unter Ziffer 
2biii erstattet. 
Der gewählte Kassenprüfer Burkhard Lehner berichtet über die 
durchgeführte Kassenprüfung. Er bestätigt eine korrekte und 
übersichtliche Kassenführung und die sparsame Verwendung der 
Mittel. Er empfiehlt die Entlastung des Vorstands. 

  

2b 
v 

Entlastung des Vorstands 
Über die Entlastung des Vorstands wurde per Akklamation 
abgestimmt. Die Entlastung wurde einstimmig erteilt. 

  

3 Jahresplanung für 2024   

3a Neuwahl der Sport- und Jugendwartin 
Wahl: Die bisherige Sportwartin Martina Geisser wurde in ihrem 
Amt bestätigt. 
23 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 
Die bestätigte Sportwartin nimmt die Wahl an. 

  

3b Investitionen, Reparaturen, Fördermittel 
Der 1. Vorsitzende erläutert die für 2024 nach bisherigem 
Planungsstand geplanten Investitionen und Reparaturen sowie die 
Randbedingung zur Erlangung von Fördermitteln. 
Da in den letzten Jahren nichts oder sehr wenig investiert wurde, 
gibt es einen deutlichen Instandhaltungs- und Investitions-Stau und 
erheblichen Investitionsbedarf in den Jahren 2024-2026. 

  

3c Budgetplan für 2024  

• Der 2. Vorsitzende erläutert den Budgetplan für 2024 und 
2025 gemäß Anlage. 
Die Einnahmesituation in 2024 soll verbessert werden 
durch Stundensatzerhöhung für nicht geleistete 
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Helferstunden sowie eine Sonderumlage. Für 2025 und 
2026 ist eine 2-stufige Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 
eingerechnet. 
Als Einsparpotenzial wurde die Reduktion des 
Vereinszuschusses für das Kinder- und Jugendtraining im 
Sommer von 50 auf 30 % identifiziert und mit der 
Tennisschule bereits abgestimmt. 
Der Vortragende weist darauf hin, dass die kumulierte 
Inflation in den Jahren 2021-2026 etwa 25 % betrug und 
auch vor diesem Hintergrund die Notwendigkeit zur 
Stärkung der Einnahmesituation nicht überraschend ist. 

• Der ehemalige Vereinsvorsitzende, Dr. Klaus Hartmann 
weist darauf hin, dass man vor einigen Jahren eine 
Spendenaktion durchgeführt habe, bei der man die 
Mitglieder mit Flyer angeschrieben und zu Spenden 
aufgerufen habe. Er regt an, eine solche Aktion wieder 
durchzuführen. 

• In der Diskussion wird der Vorschlag dahingehend ergänzt, 
solche Spendenaufrufe auch an Externe zu richten. 

• Der Vorstand wird einen Aktionsplan für die Anwerbung 
von Spenden erarbeiten zusammen mit freiwillig 
engagierten Mitgliedern.  

3d 
und 
f 

Betrieb Clubheim und Tennisanlage 2024; Vorläufiger Zeitplan für 
2024 und erste Helfertage 
Der Vorstand berichtet, dass die Vorbereitungen zur 
Saisoneröffnung auf Hochtouren laufen.  
Für die Bewirtung des Clubheims hat sich wiederum unser Mitglied 
Elham Ourang mit ihrem Sohn Ahoora bereit erklärt. 
Anlässlich des 50. Jubiläums unterstützt  der Verein die neue TCZ 
Beflockung neuer  Vereinstrikots für die Vereinsmannschaften in 
grün (Vereinsfarbe). Interessierte Mitglieder und Spieler und 
Spielerinnen der Vereinsmannschaften können die neuen Trikots 
bei der  Tennisschule Amon erwerben.. 
Folgende nächsten Aktivitäten sind bereits terminiert: 
i. Info noch zur Wintersaison: 25.-28.03.24 Ostercamp Kids 

der Tennisschule Amon im Move in Altenbach 
ii. Mitte April: Erste Helfertage 
iii. Saisoneröffnung: So 21.04.24 mit TCZ Köpfelcup 
iv. Tennis-Workshop: Sa/So 27./28.04.24 Tennis-Workshop 

der Tennisschule Amon 
 

  

3e Helferkoordinatoren 

• unsere bisherigen Helferkoordinatorinnen, Annette Heiss 
und Gabriele Owietzka stehen für 2024 nicht mehr zur 
Verfügung. Der Vorstand dankt für die geleistete Arbeit und 
das Engagement. 

• Benötigt werden (mindestens) 2 Helferkoordinatoren. 

• Sebastian Schäfer hat sich bereit erklärt, als 
Helferkoordinator in 2024 tätig zu sein. 
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• Rolf und Manuela Schmidgen haben signalisiert, dass sie 
die Funktion ab 2025 übernehmen können (gemeinsam die 
Aufgabe als 1 Helferkoordinator). 

• Somit ist weiterhin mindestens eine Position als 
Helferkoordinator / -in für 2024 offen und wird dringend 
gesucht und auch für eine Entlastung dringend 
notwendig! 

4 Finanzen 2024   

4a Erhöhung des Zahlbetrags für nicht geleistete Helferstunden von 
12 auf 15 € 
Der 2. Vorsitzende erläutert die Statistik der geleisteten und nicht 
geleisteten Helferstunden für 2023 und die Ansätze für die 
Budgetplanung für 2024 und 2025 gemäß Anlage. 
Er stellt folgenden Beschlussantrag: 
Erhöhung des Zahlbetrags für nicht geleistete Helferstunden von 12 
auf 15 € ab 2024: 
Die Abstimmung erfolgt per Akklamation: 
Der Beschlussantrag wird einstimmig angenommen. 
 

  

4b Sonderumlage für 2024  
Der 2. Vorsitzende erläutert noch einmal den vorhandenen 
Finanzbedarf, die Höhe der erforderlichen Sonderumlage und den 
Berechnungsmechanismus. Die Sonderumlage dient für 
Investitionen, Reparaturen und zur Stärkung der Liquiditätslage. 
Die Sonderumlage soll etwa 12 % der für 2024 zu erwartenden 
Mitgliedsbeiträge betragen (ca. 6155 €). Sie entspricht damit der 
Höhe nach den für die beiden Folgejahren jeweils geplanten 
Erhöhungen der Mitgliedsbeiträge. 
Er stellt folgenden Beschlussantrag: 
Es wird im März/April 2024 eine Sonderumlage für Investitionen, 
Reparaturen und zur Stärkung der Liquiditätslage erhoben. Die 
Sonderumlage für die verschiedenen Vertragstypen ergibt sich aus 
der Präsentation bzw. der Anlage zum Protokoll. 
Die Abstimmung erfolgt per Akklamation: 
Der Beschlussantrag wird einstimmig angenommen. 
 

4a  

5 Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 2025 und 2026 und neue 
Beitragsordnung ab 1.1.2025 
 

  

5a Erläuterung und Beschlussfassung zur Erhöhung der 
Mitgliedsbeiträge 2025 und 2026 in 2 Stufen 

• Der 2. Vorsitzende erläutert die Struktur der für 2024 
erwarteten Mitgliedsbeiträge und einen Vergleich der TCZ-
Mitgliedsbeiträge mit jenen anderer Tennisvereine im 
Rhein-Neckar-Raum gemäß Anlage. Hiernach liegen die 
Mitgliedsbeiträge des TCZ im Durchschnitt über alle 
Vertragstypen knapp unterhalb des Mittelwerts der 
betrachteten Vereine. Da auch andere Vereine mutmaßlich 
gezwungen sein werden, ihre Beiträge an die allgemeine 
Kostenentwicklung (Inflation) anzupassen, steht nicht zu 
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befürchten, dass sich der TCZ mit den beantragten 
Mitgliedsbeitragserhöhungen aus dem Feld katapultiert. 

• Die Anlage enthält die Übersicht der beabsichtigten 
Erhöhungen der Mitgliedsbeiträge für die verschiedenen 
Vertragstypen. 

• Die Anlage zeigt ferner die prognostizierten 
Einnahmeerhöhungen für 2025, die sich auf 
Mehreinnahmen für den Verein in Höhe von 12 % 
kumulieren. 

• Der 2. Vorsitzende stellt folgenden Beschlussantrag: 
Die Mitgliedsbeiträge werden in 2 Schritten zum 1. Januar 
2025 und zum 1. Januar 2026 nach Maßgabe der 
Darstellung „TOP 5 (2 von 4) erhöht. 
Die Abstimmung erfolgt per Akklamation: 
Der Beschlussantrag wird einstimmig angenommen. 
 

5b Änderung der Mitgliedsbeitragsordnung: Altersbegrenzungen für 
ermäßigte Beiträge 
Der 1. Vorsitzende stellt folgenden Beschlussantrag: 
Ermäßigte Mitgliedsbeiträge werden in allen relevanten Vertrags-
Typen auf ein Lebensalter von maximal 25 Jahren begrenzt (in dem 
Kalenderjahr, in dem ein Mitglied 26 Jahre alt wird, ist eine 
Ermäßigung nicht mehr möglich). 
Die Abstimmung erfolgt per Akklamation: 
Der Beschlussantrag wird einstimmig angenommen. 
 

  

5c Änderung der Mitgliedsbeitragsordnung: Proaktive 
Nachweispflicht bei ermäßigtem Mitgliedsbeitrag 
 
Der 2. Vorsitzende stellt folgenden Beschlussantrag: 
Möchten Vereinsmitglieder in einem Kalenderjahr einen ermäßigten 
Beitragsstatus in Anspruch nehmen, so ist ein entsprechender 
Nachweis (zum Beispiel Studenten-, Schülerausweise usw.) 
unaufgefordert zu Jahresbeginn, spätestens bis zum 31. Januar dem 
Vorstand vorzulegen. Erfolgt diese Vorlage nicht oder nicht 
rechtzeitig, so ist der Vorstand berechtigt, die Einstufung gemäß 
Lebensalter ohne weitere Ermäßigungen vorzunehmen. 
Die Abstimmung erfolgt per Akklamation: 
Der Beschlussantrag wird einstimmig angenommen. 
 

  

5d Bestätigung der Beitragsordnung für 2024 
 
Der 2. Vorsitzende stellt folgenden Beschlussantrag: 
Die Mitgliederversammlung bestätigt die für 2024 geltende, auf der 
Homepage des TCZ unter der Registerkarte „Mitgliedsbeiträge & 
Aufnahme“ dargestellte Beitragsordnung und beauftragt den 
Vorstand, Anpassungen gemäß der heutigen Beschlüsse 
vorzunehmen und zu veröffentlichen. 
Die Abstimmung erfolgt per Akklamation: 
Der Beschlussantrag wird einstimmig angenommen. 
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6 Satzungsänderungen 
der 1. Vorsitzende erläutert, die vom Vorstand vorgeschlagenen 
Satzungsänderungen, bittet um Diskussion und Beschlussfassung, 
ob die Satzungsänderungen in der vorgeschlagenen Form konkret 
vorbereitet werden sollen. 
Folgende Satzungsänderungen sind vom Vorstand geplant: 
 
a. Alleinvertretungsberechtigung für die beiden Vorsitzenden 
(gemäß Empfehlung unserer Hausbank) 
 
b. Anpassung der TCZ-Satzung an die Mustersatzung gemäß 
Anlage 1 zu §60 AO (Pflicht, wenn Satzung ohnehin geändert wird) 
 
c. Ehrenamtspauschalen für engagierte Mitglieder und Vorstände 
- beabsichtigter Beschlussvorschlag für neuerliche 
Mitgliederversammlung: 
„Für das Kalenderjahr 2024 und für die Folgejahre sollen die 
Vereinsvorstände sowie Funktionsträger und besonders engagierte 
Mitglieder außerhalb des Vorstands eine pauschalierte jährliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 200 € erhalten. Der 
Empfängerkreis wird durch Vorstandsbeschluss festgelegt.“ 
 
Satzungsergänzung im Zusammenhang mit den 
Ehrenamtspauschalen, sinngemäß:  
„Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der 
Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter 
entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen 
Zahlung einer pauschalierten Aufwandsentschädigung ausgeübt 
werden. Sofern die Aufwandsentschädigung im Einzelfall einen 
Jahresbetrag in Höhe von 300 € überschreiten soll, ist hierfür eine 
vorherige Zustimmung oder nachträgliche Genehmigung der 
Mitgliederversammlung erforderlich. 
 
Beschlussantrag für gute 6a, 6b und 6c:  
Die Mitglieder-Versammlung beauftragt den Vorstand, 
entsprechende Satzungsänderungen konkret ausarbeiten zu lassen. 
Die Beschlussfassung erfolgt dann in einer weiteren 
Mitgliederversammlung. 
Die Abstimmung erfolgt per Akklamation: 
Der Beschlussantrag wird einstimmig angenommen. 
 

  

7 Feier zum 50-jährigen Bestehen des TCZ 
Der 1. Vorsitzende erläutert, dass der Verein im Juni dieses Jahres 
sein 50-jähriges Bestehen feiert. 
Er schlägt vor anlässlich dieses Anlasses eine öffentliche TCZ-Feier 
an einem Freitag im Juni außerhalb der bisherigen Gepflogenheiten 
zu veranstalten. 
Er bittet um ein Meinungsbild der Mitglieder zu diesem Vorschlag. 
Dieses fällt gemischt aus: 

• Man begrüßt grundsätzlich eine Feier und zu diesem 
Anlass. 
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• Es gibt Bedenken, ob es nicht zu viel wird, wenn im Juni die 
50-Jahr-Feier und im Juli dann die White Party stattfindet. 

• Umgekehrt gibt es aber auch Bedenken, die gut eingeführte 
White Party für Erwachsene ausfallen zu lassen. 

Auf die Frage, wer sich im Rahmen eines Festkomitees an der 
Vorbereitung beteiligen würde, gab es nur eine Meldung außerhalb 
des Vorstands (Annette Heiss). 
Beschlüsse hierzu wurden nicht gefasst. 
 

8 Verschiedenes 
Keine weiteren Besprechungspunkte. 

  

 

Anlagen: 

• Vorstandspräsentation in der Mitglieds Versammlung als PDF Datei „240319_TCZ 

Mitgliederversammlung 2024“ 

• Anwesenheitsliste mit Vertretungsvollmach als PDF Datei (nur in interner TCZ Datenbank) 

 

 

Heidelberg den __________________ 

 

 

__________________________________________________________ 

Dr. Frithjof Kublik (1. Vorsitzender), Leitung der Mitgliederversammlung 

 

 

__________________________________________________________ 

Thomas Bischof, Protokoll 


